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Gliederung 

Die Lehrabschlussprüfung gliedert sich in eine theoretische und in eine praktische Prüfung. 

Die theoretische Prüfung umfasst den Gegenstand Geschäftsfall. 

Die theoretische Prüfung entfällt, wenn der/die Prüfungskandidat/in das Erreichen des Lehrzieles der letzten 
Klasse der fachlichen Berufsschule oder den erfolgreichen Abschluss einer die Lehrzeit ersetzenden 
berufsbildenden mittleren oder höheren Schule nachgewiesen hat. 

Die praktische Prüfung umfasst die Gegenstände Prüfarbeit und Fachgespräch. 

 

THEORETISCHE PRÜFUNG 
Allgemeine Bestimmungen 

Die theoretische Prüfung hat schriftlich zu erfolgen. Sie kann für eine größere Anzahl von 
Prüfungskandidaten/innen gemeinsam durchgeführt werden, wenn dies ohne Beeinträchtigung des 
Prüfungsablaufs möglich ist. 

Die theoretische Prüfung sollte in der Regel vor der praktischen Prüfung abgehalten werden. 

Die Aufgaben haben nach Umfang und Niveau dem Zweck der Lehrabschlussprüfung und den Anforderungen 
der Berufspraxis zu entsprechen. 

Geschäftsfall 

Die Prüfung umfasst einen Geschäftsfall, einschließlich des dazugehörigen Schrift- und Zahlungsverkehrs und 
hat sich auf sämtliche nachstehende Bereiche zu erstrecken: 

 1. Leistungsbereich Beschaffung einschließlich Schriftverkehr, 

 2. Leistungsbereich Absatz. 

Die Prüfung kann auch in programmierter Form mit Fragebögen geprüft werden. In diesem Fall sind aus 
jedem Bereich zehn Aufgaben zu stellen. 

Die Aufgaben sind so zu stellen, dass sie in der Regel in 150 Minuten durchgeführt werden können. 

Die Prüfung ist nach 180 Minuten zu beenden. 

PRAKTISCHE PRÜFUNG 
Prüfarbeit 

Die Prüfung erfolgt als Einheit schriftlich und mündlich und hat sich auf die Bearbeitung von 
betriebsbezogenen Aufträgen zu beziehen. 

Der schriftliche Teil hat sich auf die Bearbeitung (von Hand oder rechnergestützt) von Arbeitsaufgaben in 
vorgegebenen Unterlagen oder Formularen und auf die Erstellung eines Konzepts (von Hand oder 
rechnergestützt) für die Präsentation und weitergehende Bearbeitung der Arbeitsaufträge im mündlichen Teil 
zu erstrecken. Die Themen haben sich unter Bedachtnahme auf den Zweck der Lehrabschlussprüfung und die 
Anforderungen der Berufspraxis und unter Berücksichtigung der wesentlichen Rechtsvorschriften sowie der 
einschlägigen Produkte zu beziehen, wobei sämtliche nachstehende Bereiche zu prüfen sind: 

 1. Warenbeschaffung, Warenannahme und Warenübernahme, 

 2. Warenlagerung und Vertrieb, 

 3. rechtliche Besonderheiten des Medizinproduktehandels, 

 4. Qualitätssicherung und Dokumentation. 
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Falls die Arbeiten rechnergestützt erfolgen, müssen alle wesentlichen Arbeitsschritte für die 
Prüfungskommission nachvollziehbar sein. 

Der mündliche Teil ist vor der gesamten Prüfungskommission abzulegen und hat sich ausgehend von der 
schriftlichen Arbeit auf die Präsentation und weitergehende Bearbeitung der schriftlich ausgearbeiteten 
Arbeitsaufgaben zu erstrecken. Die Prüfung ist in Form eines möglichst lebendigen Gesprächs mit 
Gesprächsvorgabe durch Schilderung von Situationen oder Problemen zu führen. 

Der schriftliche Teil hat zumindest 45 Minuten zu dauern. Er ist jedenfalls nach 60 Minuten zu beenden. Der 
mündliche Teil hat zumindest 15 Minuten zu dauern. Er ist nach 20 Minuten zu beenden. Eine Verlängerung 
um höchstens zehn Minuten hat im Einzelfall zu erfolgen, wenn der Prüfungskommission ansonsten eine 
zweifelsfreie Bewertung der Leistung des/der Prüfungskandidaten/in nicht möglich ist. 

Fachgespräch 

Das Fachgespräch ist vor der gesamten Prüfungskommission abzulegen. 

Das Fachgespräch hat sich aus der praktischen Tätigkeit heraus zu entwickeln. Im Mittelpunkt hat die 
Überprüfung der fachlichen Qualifikation sowie der kunden- und serviceorientierten Handlungsfähigkeit 
des/der Prüfungskandidaten/in zu stehen. Dies hat durch Führung eines Gesprächs in möglichst lebendiger 
Form und mit Gesprächsvorgabe durch Schilderung von Situationen oder Problemen zu erfolgen. 

Im Rahmen der Aufgabenstellung sind sämtliche nachstehende Kenntnisse und Fähigkeiten integriert zu 
überprüfen: 

 1. Qualitäts- und verwendungsbezogene Kenntnis über die Waren des Fachbereichs, 

 2. warengruppenspezifische Besonderheiten von Waren des Fachbereichs, 

 3. Kundeninformation und Kundenberatung, 

 4. Verkaufsabwicklung, 

 5. Anbahnung von Zusatzverkäufen, 

 6. Behandlung von Reklamationen, 

 7. allfällige berufsbezogene wesentliche Rechtsvorschriften. 

Das Fachgespräch soll für jeden/jede Prüfungskandidaten/in 15 Minuten dauern. Eine Verlängerung um 
höchstens zehn Minuten hat im Einzelfall zu erfolgen, wenn der Prüfungskommission ansonsten eine 
zweifelsfreie Bewertung der Leistung des/der Prüfungskandidaten/in nicht möglich ist. 

Wiederholungsprüfung 

Die Lehrabschlussprüfung kann wiederholt werden. 

Bei der Wiederholung der Prüfung sind nur die mit „Nicht genügend“ bewerteten Prüfungsgegenstände zu 
prüfen. 

Inkrafttreten und Schlussbestimmungen 

Diese Verordnung tritt mit 1. Jänner 2016 in Kraft. 
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